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1.1. Produktidentifikator 

Farbpaste (Verschiedene Farben) 

Weitere Handelsnamen 
Farbpaste: braun (419366), schwarz (419569), blau (419570), grün (419571), rot (419572), gelb (419573), 
beige (419577), weiß (419576) 

Stoffgruppe: 

UFI: 

Zulieferprodukt 

NFEF-H6PQ-Q106-HU1H 

1.2. Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs und Verwendungen, von denen  

abgeraten wird 

Verwendung des Stoffs/des Gemischs 

Farbe 

1.3. Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstellt 
Firmenname:  ortho connect GmbH  
Straße: Am Jägerberg 1 
Ort: D-16727 Velten 

Telefon: 
E-Mail: 
Internet: 
Auskunftgebender Bereich: 

+49 3304 - 25597-0 
info@ortho-connect.de 
www.ortho-connect.de 
Zentrale - ortho-connect 
Am Jägerberg 1 
16727 Velten 
Tel. +49 3304 - 25597-0 
info@ortho-connect.de 

Telefax: +49 3304 - 25597-99 

1.4. Notrufnummer: (D): Giftnotdienst der Charité – Universitätsmedizin Berlin Tel. 030 30 68 67 00 
[24h] 

 

 

2.1. Einstufung des Stoffs oder Gemischs 

Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 
Das Gemisch ist nicht als gefährlich eingestuft im Sinne der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008. 

2.2. Kennzeichnungselemente 

Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 

Gefahrbestimmende Komponenten zur Etikettierung 
Fettsäure, Talloel, Verbindung mit Oleylamin 

Besondere Kennzeichnung bestimmter Gemische 
EUH208 Enthält Fettsäure, Talloel, Verbindung mit Oleylamin. Kann allergische Reaktionen 

hervorrufen. 
EUH210 Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhältlich. 
EUH211 Achtung! Beim Sprühen können gefährliche lungengängige Tröpfchen entstehen. Aerosol 

oder Nebel nicht einatmen. 
 

 

3.2. Gemische 

ABSCHNITT 1: Bezeichnung des Stoffs beziehungsweise des Gemischs und des Unternehmens 

ABSCHNITT 2: Mögliche Gefahren 

ABSCHNITT 3: Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen 
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Gefährliche Inhaltsstoffe 

CAS-Nr. Bezeichnung Anteil 

 EG-Nr. Index-Nr. REACH-Nr.  

 GHS-Einstufung  

77-99-6 1,1,1-Trimethylolpropan < 1 % 

 201-074-9  01-2119486799-10  

 Repr. 2; H361fd  

Wortlaut der H- und EUH-Sätze: siehe Abschnitt 16. 

Spezifische Konzentrationsgrenzen, M-Faktoren und ATE 

CAS-Nr. EG-Nr. Bezeichnung Anteil
 Spezifische Konzentrationsgrenzen, M-Faktoren und ATE  

77-99-6 201-074-9 1,1,1-Trimethylolpropan < 1 %
 oral: LD50 = 14100 mg/kg  

 

4.1. Beschreibung der Erste-Hilfe-Maßnahmen 

Allgemeine Hinweise 
Selbstschutz des Ersthelfers. 
Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen. 

Nach Einatmen 
BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen. 
Nach Einatmen von Zersetzungsprodukten, den Betroffenen an die frische Luft bringen und ruhig lagern. 
Bei Atembeschwerden oder Atemstillstand künstliche Beatmung einleiten. 

Nach Hautkontakt 
Beschmutzte, getränkte Kleidung sofort ausziehen. 
Bei Berührung mit der Haut sofort abwaschen mit viel Wasser und Seife. 
Bei Hautreizungen Arzt aufsuchen. 
Hautschutz! 

Nach Augenkontakt 
Sofort vorsichtig und gründlich mit Augendusche oder mit Wasser spülen. 
Bei Berührung mit den Augen sofort bei geöffnetem Lidspalt 10 bis 15 Minuten mit fließendem Wasser spülen 
und Augenarzt aufsuchen. 

Nach Verschlucken 
Bei Verschlucken sofort trinken lassen: 
Nach Verschlucken den Mund mit reichlich Wasser ausspülen (nur wenn die Person bei Bewusstsein ist) und 
sofort medizinische Hilfe holen. 
Betroffenen ruhig lagern, zudecken und warm halten. 
Kein Erbrechen herbeiführen. 

4.2. Wichtigste akute und verzögert auftretende Symptome und Wirkungen 
Bei Hautreizungen Arzt aufsuchen. 
Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen. 

4.3. Hinweise auf ärztliche Soforthilfe oder Spezialbehandlung 
Bei Bewusstlosigkeit und vorhandener Atmung in stabile Seitenlage bringen und ärztlichen Rat einholen. 
Keine Mund-zu-Mund oder Mund-zu-Nasen Beatmung. Beatmungsbeutel oder Beatmungsgerät verwenden. 

 

5.1. Löschmittel 

ABSCHNITT 4: Erste-Hilfe-Maßnahmen 

ABSCHNITT 5: Maßnahmen zur Brandbekämpfung 
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Geeignete Löschmittel 

Löschmaßnahmen auf die Umgebung abstimmen. 
Sprühwasser, alkoholbeständiger Schaum, Trockenlöschmittel, BC-Pulver, Kohlendioxid (CO2) 

Ungeeignete Löschmittel 
Wasservollstrahl 

5.2. Besondere vom Stoff oder Gemisch ausgehende Gefahren 

Bei Verbrennung starke Rußentwicklung. 
 

Gefährliche Verbrennungsprodukte: 
Kohlenmonoxid, Kohlendioxid (CO2), Ruß, Stickoxide (NOx) 

5.3. Hinweise für die Brandbekämpfung 
Übliche Maßnahmen des vorbeugenden Brandschutzes. 
Explosions- und Brandgase nicht einatmen. Nach Einatmen von Zersetzungsprodukten, den Betroffenen an 
die frische Luft bringen und ruhig lagern. 
Zum Schutz von Personen und zur Kühlung von Behältern im Gefahrenbereich Wassersprühstrahl einsetzen. 
Kontaminiertes Löschwasser getrennt sammeln. Nicht in die Kanalisation oder Gewässer gelangen lassen. 

 

 

6.1. Personenbezogene Vorsichtsmaßnahmen, Schutzausrüstungen und in Notfällen anzuwendende  

Verfahren 

Allgemeine Hinweise 

Persönliche Schutzausrüstung: siehe Abschnitt 8 
Bei Einwirkungen von Dämpfen, Stäuben und Aerosolen ist Atemschutz zu verwenden. 
Kontakt mit Haut, Augen und Kleidung vermeiden. 
Von Zündquellen fernhalten - Nicht rauchen. 
Personen in Sicherheit bringen. 
Ausbreitung des Gases besonders am Boden (schwerer als Luft) und in Windrichtung beachten. 
Für ausreichende Lüftung sorgen. 
Besondere Rutschgefahr durch auslaufendes/verschüttetes Produkt. 

Nicht für Notfälle geschultes Personal 

Aus der Gefahrenzone gehen und geschultes Personal benachrichtigen. 
 

Notfallpläne: 
Der vom Betrieb erstellte Notfallplan und die Informationskette ist einzuhalten. 

Einsatzkräfte 

Bei Einwirkungen von Dämpfen, Stäuben und Aerosolen ist Atemschutz zu verwenden. 

6.2. Umweltschutzmaßnahmen 
Nicht in den Untergrund/Erdreich gelangen lassen. 
Nicht in die Kanalisation oder Gewässer gelangen lassen. 

6.3. Methoden und Material für Rückhaltung und Reinigung 

Für Rückhaltung 

Sicherstellen, dass Leckagen zurückgehalten werden können, z. B. mit Hilfe von Auffangwannen oder 
tiefergelegten Bereichen. 
Flächenmäßige Ausdehnung verhindern (z.B. durch Eindämmen oder Ölsperren). 
Kanalisation abdecken. 

Für Reinigung 

Verschüttete Mengen aufnehmen. 
Mit flüssigkeitsbindendem Material (Sand, Kieselgur, Säurebinder, Universalbinder) aufnehmen. 
Mit saugfähigem Material (z.B. Lappen, Vlies) aufwischen. 

Weitere Angaben 

Verunreinigtes Waschwasser zurückhalten und entsorgen. 

ABSCHNITT 6: Maßnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung 
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In geeigneten, geschlossenen Behältern sammeln und zur Entsorgung bringen. 
Den betroffenen Bereich belüften. 

6.4. Verweis auf andere Abschnitte 
Persönliche Schutzausrüstung: siehe Abschnitt 8 
Entsorgung: siehe Abschnitt 13 

 

7.1. Schutzmaßnahmen zur sicheren Handhabung 

Hinweise zum sicheren Umgang 
Maßnahmen zur Verhinderung von Aerosol- und Staubbildung: 

 
Es wird empfohlen alle Arbeitsverfahren so zu gestalten, dass folgendes ausgeschlossen ist: Einatmen von 
Dämpfen oder Nebel/Aerosole, Augenkontakt, Hautkontakt; 

 
Ausreichende Lagerraumbelüftung sicherstellen. Raumluftabsaugung in Bodenhöhe vorsehen. 
Bei gewerblicher Nutzung: Für ausreichende Belüftung und punktförmige Absaugung an kritischen Punkten 
sorgen. (ABSCHNITT 8: Begrenzung und Überwachung der Exposition/Persönliche Schutzausrüstungen) 

Hinweise zum Brand- und Explosionsschutz 
Übliche Maßnahmen des vorbeugenden Brandschutzes. Das Produkt ist: Brennbar. 
Nur antistatisch ausgerüstetes (funkenfreies) Werkzeug verwenden. 
Maßnahmen gegen elektrostatische Aufladungen treffen. 
Explosionsgeschützte Anlagen, Apparaturen, Absauganlagen, Geräte etc. verwenden. 
Von Zündquellen fernhalten - Nicht rauchen. 

Weitere Angaben zur Handhabung 

Persönliche Schutzausrüstung tragen (siehe Abschnitt 8). 
Umweltschutzmaßnahmen: Abschnitt 6: Maßnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung 

7.2. Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Berücksichtigung von Unverträglichkeiten 

Anforderungen an Lagerräume und Behälter 

Fußböden sollten undurchlässig, flüssigkeitsresistent und leicht zu reinigen sein. 
Vor Hitze schützen. 
Empfohlene Lagerungstemperatur: 15 - 25 °C 
Von Nahrungsmitteln, Getränken und Futtermitteln fernhalten. 

Zusammenlagerungshinweise 
Nicht zusammen lagern mit: 
Lagerklasse: 
1 (Explosive Gefahrstoffe) 
2 A (Gase) 
4.1 A (Sonstige explosionsgefährliche Gefahrstoffe) 
4.2 (Pyrophore oder selbsterhitzungsfähige Gefahrstoffe) 
5.1 A (Stark oxidierende Gefahrstoffe) 
5.1 B (Oxidierende Stoffe, m < 1t) 
5.1 C (Ammoniumnitrat und ammoniumnitrathaltige Zubereitungen) 
5.2 (Organische Peroxide und selbstzersetzliche Gefahrstoffe) 
6.1 A (Nicht brennbare, akut toxische Kat. 1 und 2 / sehr giftige Gefahrstoffe) 
6.1 B (Nicht brennbare, akut toxische Kat. 1 und 2 / sehr giftige Gefahrstoffe) 

 
 

Bei erhöhter Gefährdung: 
4.3  (Gefahrstoffe, die in Berührung mit Wasser entzündbare Gase entwickeln ) 

Weitere Angaben zu den Lagerbedingungen 
Ausreichende Lagerraumbelüftung sicherstellen. 
An einem Platz lagern, der nur berechtigten Personen zugänglich ist. 

ABSCHNITT 7: Handhabung und Lagerung 
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Maximale Lagerdauer : 6 bis 9 Monate 

Lagerklasse nach TRGS 510: 

 
7.3. Spezifische Endanwendungen 

Keine 

12 (Nicht brennbare Flüssigkeiten, die keiner der vorgenannten LGK zuzuordnen 
sind) 

 

 

8.1. Zu überwachende Parameter 

Zusätzliche Hinweise zu Grenzwerten 

Empfohlene Überwachungsverfahren: 
Raumluftkontrolle 

8.2. Begrenzung und Überwachung der Exposition 
 

Geeignete technische Steuerungseinrichtungen 
Bei offenem Umgang sind nach Möglichkeit Vorrichtungen mit lokaler Absaugung zu verwenden. 

Schutz- und Hygienemaßnahmen 
Zum Schutz vor unmittelbarem Hautkontakt ist Körperschutz ( zusätzlich zur üblichen Arbeitskleidung) 
erforderlich. 
Von Nahrungsmitteln, Getränken und Futtermitteln fernhalten. 
Bei der Arbeit nicht essen, trinken, rauchen. 
Vor Pausen und bei Arbeitsende Hände waschen. 
Kontakt mit Augen und Haut ist zu vermeiden. 

Augen-/Gesichtsschutz 

Keine Kontaktlinsen tragen. 
Schutzbrille/Gesichtsschutz tragen. gemäß EN 166. 

Handschutz 

Zum Schutz vor unmittelbarem Hautkontakt ist Körperschutz ( zusätzlich zur üblichen Arbeitskleidung) 
erforderlich. 
Nur passende, bequem sitzende und saubere Schutzkleidung tragen. 
Handschutz: Lösemittel- und säurebeständige Schutzhandschuhe gemäß EN 374 tragen: z.B. aus 
Nitrilkautschuk (0,4 mm), Chloroprenkautschuk (0,5 mm), Butylkautschuk (0,7 mm), u.a. 
Hinweise des Herstellers beachten. 
Für kurzfristige Arbeiten oder als Spritzschutz geeignet : Handschuhe aus Butylkautschuk/Nitrilkautschuk (> 0,1 
mm). 
Kontaminierte Handschuhe sofort wechseln und entsorgen. 
Für den Dauerkontakt sind Handschuhe aus folgenden Materialien geeignet: Fluorkautschuk ( Viton/ 0,4 mm). 

Körperschutz 
Persönliche Schutzausrüstung 
Arbeitsschutzkleidung (z.B. Sicherheitsschuhe nach EN ISO 20345, langärmlige Arbeitskleidung, lange Hose). 
Bei Misch- und Rührarbeiten wird zusätzlich eine Gummischürze und Schutzstiefel (EN 14605) empfohlen. 

Atemschutz 

Wenn technische Absaug- oder Lüftungsmaßnahmen nicht möglich oder unzureichend sind, muss Atemschutz 
getragen werden. (industriell ) 
Lüftung (Fenster und Türen öffnen) erforderlich. 
Halbmaske oder Viertelmaske: Maximale Einsatzkonzentration für Stoffe mit Grenzwerten: P1-Filter bis max. 
4-facher Grenzwert; P2-Filter bis max. 10-facher Grenzwert; P3-Filter bis max. 30-facher Grenzwert. 
(Empfohlene Atemschutzfabrikate: Filter A-P2) 

ABSCHNITT 8: Begrenzung und Überwachung der Exposition/Persönliche Schutzausrüstungen 
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Begrenzung und Überwachung der Umweltexposition 
Freisetzung in die Umwelt vermeiden. 
Abschnitt 6: Maßnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung 
Abschnitt 13: Hinweise zur Entsorgung 

 

 

9.1. Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften 

Aggregatzustand: Paste 
Farbe: spezifisch 

Geruch: 

Zustandsänderungen  

Siedepunkt oder Siedebeginn und 
Siedebereich: 

Flammpunkt: 

Untere Explosionsgrenze: 

Obere Explosionsgrenze: 

nach: Lösemittel  
 

nicht anwendbar 

 
nicht anwendbar 

nicht anwendbar 

nicht anwendbar 

Dichte (bei 20 °C): < 2,16 g/cm³ 

Wasserlöslichkeit: vollständig mischbar 

Auslaufzeit: 
(bei 23 °C) 

Lösemittelgehalt: 

9.2. Sonstige Angaben 

Festkörpergehalt: 

>100 

 
0,31 % 

 

99,69 % 
 

 

10.1. Reaktivität 

Das Produkt ist bei Lagerung bei normalen Umgebungstemperaturen stabil. 

10.2. Chemische Stabilität 

Das Produkt ist unter den empfohlenen Lagerungs-, Verwendungs- und Temperaturbedingungen chemisch 
stabil. 

10.3. Möglichkeit gefährlicher Reaktionen 

Exotherme Reaktion mit: 
Oxidationsmittel, stark, Starke Säure, Starke Lauge 

10.4. Zu vermeidende Bedingungen 

Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen Zündquellen fernhalten. Nicht 
rauchen. 
Feuchtigkeit. 

10.5. Unverträgliche Materialien 

Es liegen keine Informationen vor. 

10.6. Gefährliche Zersetzungsprodukte 

Zersetzungsprodukte im Brandfall: siehe Abschnitt 5. 
 

11.1. Angaben zu den Gefahrenklassen im Sinne der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 

Akute Toxizität 

Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt. 

ABSCHNITT 10: Stabilität und Reaktivität 

ABSCHNITT 9: Physikalische und chemische Eigenschaften 

ABSCHNITT 11: Toxikologische Angaben 
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CAS-Nr. Bezeichnung 

 Expositionsweg Dosis Spezies Quelle Methode 

77-99-6 1,1,1-Trimethylolpropan 
 oral LD50 14100 

mg/kg 
Ratte GESTIS-Stoffdatenba 

nk 

 

 

Reiz- und Ätzwirkung 
Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt. 

Sensibilisierende Wirkungen 
Enthält Fettsäure, Talloel, Verbindung mit Oleylamin. Kann allergische Reaktionen hervorrufen. 

Krebserzeugende, erbgutverändernde und fortpflanzungsgefährdende Wirkungen 
Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt. 

Spezifische Zielorgan-Toxizität bei einmaliger Exposition 
Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt. 

Spezifische Zielorgan-Toxizität bei wiederholter Exposition 
Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt. 

Aspirationsgefahr 
Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt. 

 

12.1. Toxizität 

CAS-Nr. Bezeichnung 

 Aquatische Toxizität Dosis [h] | [d] Spezies Quelle Methode 

77-99-6 1,1,1-Trimethylolpropan 

 Akute Fischtoxizität LC50 14400 
mg/l 

96 h GESTIS-Stoffdate 
nbank 

 

12.4. Mobilität im Boden 

Keine weiteren relevanten Informationen verfügbar. 
 

 

13.1. Verfahren der Abfallbehandlung 

Empfehlungen zur Entsorgung 

Entsorgung gemäß Kreislaufwirtschaftsgesetz (KrWG). Der Abfall ist bis zu einer Verwertung getrennt von 
anderen Abfallarten zu halten. 
Wegen einer Abfallentsorgung den zuständigen zugelassenen Entsorger ansprechen. Entsorgung gemäß 
Richtlinie 2008/98/EG über Abfälle und gefährliche Abfälle. 
Vermeiden Sie die Verbreitung und das Abfließen von freigesetztem Material sowie den Kontakt mit dem 
Erdreich, Gewässern, Abflüssen und Abwasserleitungen. 

Abfallschlüssel - ungebrauchtes Produkt 

200128 SIEDLUNGSABFÄLLE (HAUSHALTSABFÄLLE UND ÄHNLICHE GEWERBLICHE UND 
INDUSTRIELLE ABFÄLLE SOWIE ABFÄLLE AUS EINRICHTUNGEN), EINSCHLIESSLICH 
GETRENNT GESAMMELTER FRAKTIONEN; Getrennt gesammelte Fraktionen (außer 15 01); 
Farben, Druckfarben, Klebstoffe und Kunstharze mit Ausnahme derjenigen, die unter 20 01 27 fallen 

Abfallschlüssel - verbrauchtes Produkt 
200128 SIEDLUNGSABFÄLLE (HAUSHALTSABFÄLLE UND ÄHNLICHE GEWERBLICHE UND 

INDUSTRIELLE ABFÄLLE SOWIE ABFÄLLE AUS EINRICHTUNGEN), EINSCHLIESSLICH 
GETRENNT GESAMMELTER FRAKTIONEN; Getrennt gesammelte Fraktionen (außer 15 01); 
Farben, Druckfarben, Klebstoffe und Kunstharze mit Ausnahme derjenigen, die unter 20 01 27 fallen 

ABSCHNITT 12: Umweltbezogene Angaben 

ABSCHNITT 13: Hinweise zur Entsorgung 
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Abfallschlüssel - ungereinigte Verpackung 

150102 VERPACKUNGSABFALL, AUFSAUGMASSEN, WISCHTÜCHER, FILTERMATERIALIEN UND 
SCHUTZKLEIDUNG (A.N.G.); Verpackungen (einschließlich getrennt gesammelter kommunaler 
Verpackungsabfälle); Verpackungen aus Kunststoff 

Entsorgung ungereinigter Verpackung und empfohlene Reinigungsmittel 
Kontaminierte Verpackungen sind restlos zu entleeren , und können nach entsprechender Reinigung 
wiederverwendet werden. 
Vollständig entleerte Verpackungen können einer Verwertung zugeführt werden . 
Nicht reinigungsfähige Verpackungen sind zu entsorgen . 

 

 

Landtransport (ADR/RID) 

14.1. UN-Nummer: Kein Gefahrgut im Sinne dieser Transportvorschriften . 

14.2. Ordnungsgemäße  

UN-Versandbezeichnung: 

14.3. Transportgefahrenklassen: 

Kein Gefahrgut im Sinne dieser Transportvorschriften. 

 
Kein Gefahrgut im Sinne dieser Transportvorschriften. 

14.4. Verpackungsgruppe: Kein Gefahrgut im Sinne dieser Transportvorschriften. 

Binnenschiffstransport (ADN) 

14.1. UN-Nummer: Kein Gefahrgut im Sinne dieser Transportvorschriften . 

14.2. Ordnungsgemäße  

UN-Versandbezeichnung: 

Kein Gefahrgut im Sinne dieser Transportvorschriften. 

14.3. Transportgefahrenklassen: Kein Gefahrgut im Sinne dieser Transportvorschriften. 

14.4. Verpackungsgruppe: Kein Gefahrgut im Sinne dieser Transportvorschriften. 

Seeschiffstransport (IMDG) 

14.1. UN-Nummer: Kein Gefahrgut im Sinne dieser Transportvorschriften . 

14.2. Ordnungsgemäße  

UN-Versandbezeichnung: 

Kein Gefahrgut im Sinne dieser Transportvorschriften. 

14.3. Transportgefahrenklassen: Kein Gefahrgut im Sinne dieser Transportvorschriften. 

14.4. Verpackungsgruppe: Kein Gefahrgut im Sinne dieser Transportvorschriften. 

Lufttransport (ICAO-TI/IATA-DGR) 

14.1. UN-Nummer: Kein Gefahrgut im Sinne dieser Transportvorschriften . 

14.2. Ordnungsgemäße  

UN-Versandbezeichnung: 

14.3. Transportgefahrenklassen: 

14.4. Verpackungsgruppe: 

14.5. Umweltgefahren 

UMWELTGEFÄHRDEND: 

Kein Gefahrgut im Sinne dieser Transportvorschriften. 

 
Kein Gefahrgut im Sinne dieser Transportvorschriften. 

Kein Gefahrgut im Sinne dieser Transportvorschriften. 

 
Nein 

14.6. Besondere Vorsichtsmaßnahmen für den Verwender 

Kein Gefahrgut im Sinne dieser Transportvorschriften. 
14.7. Massengutbeförderung auf dem Seeweg gemäß IMO-Instrumenten 

nicht anwendbar 
 

15.1. Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz/spezifische Rechtsvorschriften für den  

Stoff oder das Gemisch 

EU-Vorschriften 

ABSCHNITT 14: Angaben zum Transport 
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Angaben zur IE-Richtlinie 2010/75/EU 
(VOC): 
Angaben zur SEVESO III-Richtlinie 
2012/18/EU: 

Nationale Vorschriften 

Technische Anleitung Luft I: 
 

Anteil: 
Wassergefährdungsklasse: 

Status: 
Zusätzliche Hinweise 

0,306 % (6,621 g/l) 
 

Unterliegt nicht der SEVESO III-Richtlinie 
 
 

5.2.5: Organische Stoffe, angegeben als Gesamtkohlenstoff bei m >= 0.50 
kg/h: Konz. 50 mg/m³ 
0,03 % 
1 - schwach wassergefährdend 
Einstufung von Gemischen gemäß Anlage 1, Nr. 5 AwSV 

Die nationalen Rechtsvorschriften sind zusätzlich zu beachten! 
 

 

 

Wortlaut der H- und EUH-Sätze (Nummer und Volltext) 
H361fd Kann vermutlich die Fruchtbarkeit beeinträchtigen. Kann vermutlich das Kind im Mutterleib 

schädigen. 
EUH208 Enthält Fettsäure, Talloel, Verbindung mit Oleylamin. Kann allergische Reaktionen 

hervorrufen. 
EUH210 Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhältlich. 
EUH211 Achtung! Beim Sprühen können gefährliche lungengängige Tröpfchen entstehen. Aerosol 

oder Nebel nicht einatmen. 
 

(Die Daten der gefährlichen Inhaltsstoffe wurden jeweils dem letztgültigen Sicherheitsdatenblatt des Vorlieferanten 
entnommen.) 

ABSCHNITT 16: Sonstige Angaben 


